
„Drei-Objekt-Grenze“ überschritten

Vereinfachtes Prüfschema „Gewerblicher Grundstückshandel“

Veräußertes Objekt war langfristig (mind.
10 Jahre vermietet) (Tz 2) ?

kein Objekt i.S.d. der „Drei-Objekt-Grenze“

Objekt war langfristig (mind. 5 Jahre) zu
eigenen Wohnzwecken genutzt? (Tz 10) kein Objekt i.S.d. der „Drei-Objekt-Grenze“

Veräußerung ohne Gewinnerzielungsabsicht kein Objekt i.S.d. der „Drei-Objekt-Grenze“

Erwerb/Errichtung/Modernisierung und Ver-
äußerung innerhalb v. 5 Jahren? (Tz 5)

Objekt i.S.d. der „Drei-Objekt-Grenze“ kein Objekt i.S.d. der „Drei-Objekt-Grenze“

Verkauf von mehr als drei Objekten?

es liegt grundsätzlich ein gewerblicher
Grundstückshandel vor. kein gewerblicher Grundstückshandel

Liegt ein Ausnahmetatbestand i.S.v. Tz 30 vor Liegt ein Ausnahmetatbestand i.S.v. Tz 28, 29 vor?

Fall des gewerblichen Grundstückshandels kein Fall des gewerblichen Grundstückshandels

nein

ja

ja

nein

nein

ja

  ja

nein
1. Beim Verkäufer handelt es sich um

einen Branchenkundigen ?
2. 5 Jahreszeitraum nur kurzfristig über-

schritten

nein

  ja nein

nein nein  ja   ja


